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Betreff: 
 
1. Änderung der Satzung der Stadt Siegen über die Erhebung von Grundsteuern vom 16.02.1999; 
hier: Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuern A + B ab 01. Januar 2001 
  
 
Beschlußvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Siegen beschließt die 1. Änderung der Satzung der Stadt Siegen über die Erhebung von Grundsteuern 
vom 16.02.1999 gemäß der Anlage 1 der Vorlage, mit der die Hebesätze für die Grundsteuer A (Land - und 
forstwirtschaftliche Betriebe) für 2001 von 170 v. H. auf 190 v. H. sowie für die Grundsteuer B (Grundstücke) für 2001 von 
370 v. H. auf 390 v. H. angehoben werden. 
Sachverhalt / Begründung: 
 
 
 
 
 




